
Bundesjugendwerkskonferenz 2026

A12: Regelwerk: Alkohol auf Veranstaltungen des

Bundesjugendwerks der AWO

ÄNDERUNGSANTRAG Ä27
Antragsteller*in: Bundesjugendwerk der AWO

Von Zeile 44 bis 46:

Auf den Verstoß gegen die Regeln folgen Konsequenzen. Diese werden innerhalb 

des/der Bundsjugendwerksvorstands/Geschäftsstelle des Orga-Teams

Bundesjugendwerks beraten und anschließend gegenüber der betroffenen Person

ausgesprochen. Den Konsequenzen kann nicht widersprochen werden und werden 

Begründung
Analog zum Schutzkonzept ist der Bundesvorstand als gewähltes Organ

vertretungsberechtigt und damit für die Festlegung von Konsequenzen verantwortlich.
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